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Unterbringung und Betreuung asylbegehrender Ausländer; 
hier: Geeignete Gebäude für die kurzfristige Unterbringung bei Belegungsengpäs-
sen (sog. Notfallliste) 
 
 

 
 
Beschlussvorschlag: 
 

Der Hauptausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt Korschenbroich im Falle von Bele-
gungsengpässen bei der Unterbringung und Betreuung asylbegehrender Ausländer die 
folgenden städtischen Gebäude in der genannten Reihenfolge zur kurzfristigen Unterbrin-
gung in Anspruch zu nehmen: 
 
1. Restaurant Hallensportzentrum, von-Bodelschwingh-Str. 4, max. 8 Personen 
2. Gymnastikhalle Lüttenglehn, Schmiedstr. 15 max. 10 Personen 
3. Gymnastikhalle Pesch, Kleinenbroicher Str. 60 max. 8 Personen 
4. Gymnastikhalle Steinforth, An der Bleiche 1b max. 10 Personen 
5. Kegelbahn Hallensportzentrum, von-Bodelschwingh-Str. 4, max. 10 Personen 
6. Bürgerhaus Ladestraße 2, einschl. Außenstelle Bürgerbüro max. 10 Personen 

 
 
Sachdarstellung/Begründung: 
 
Der Hauptausschuss der Stadt Korschenbroich wurde erstmals in seiner Sitzung vom 
13.11.2014 durch Aushändigung einer Liste geeigneter Gebäude für eine kurzfristige Unter-
bringung bei Belegungsengpässen informiert. Auf der Grundlage der Ausarbeitung einer 
verwaltungsinternen Arbeitsgruppe und Vorberatung im Ältestenrat (24.11.2014) hat der 
Stadtrat in seiner Sitzung vom 27.11.2014 i m Anschluss folgende Liste der Notunterkünfte 
beschlossen: 

 

1. Restaurant Hallensportzentrum, von-Bodelschwingh-Str. 4, max. 8 Personen 
2. Gymnastikhalle Lüttenglehn, Schmiedstr. 15 max. 10 Personen 
3. Gymnastikhalle Pesch, Kleinenbroicher Str. 60 max. 8 Personen 
4. Gymnastikhalle Steinforth, An der Bleiche 1b max. 10 Personen 
5. Kindertageseinrichtung, Hochstr. 48a  max. 20 Personen 
   (ab 08/2015, sofern nicht von der Feuerwehr benötigt) 



2 

 
Die Inanspruchnahme erfolgt in der festgelegten Reihenfolge und nur bei vorübergehenden 
Belegungsengpässen (Notfall). Die Liste umfasst insgesamt eine Belegungskapazität von 56 
Personen; sinnvoll wäre aufgrund der monatlichen Zuweisungszahl sowie der Bauzeit für ein 
neues Übergangsheim eine Aufstockung der Personenkapazität über die noch vorhandenen 
36 Belegungsplätze hinaus. 

Aufgrund der Beschlussfassung in der Ratssitzung vom 26.03.2015 verbleibt die Gymnastik-
halle Lüttenglehn zunächst unverändert an Position 2 der Notfallliste. Das Gebäude Hoch-
straße 48a entfällt für den vorgesehenen Zweck (Notfallliste), da es aufgrund der Bedarfssi-
tuation ein weiteres Jahr als Kindertageseinrichtung genutzt wird. Ab Mitte 2016 ist eine Nut-
zung entsprechend Brandschutzbedarfsplan durch den Löschzug Kleinenbroich vorgesehen.  

Der Ältestenrat hat sich in seiner Sitzung vom 13.04.2015 erneut mit der Thematik beschäf-
tigt und einstimmig die Empfehlung ausgesprochen, die Liste wieder auf 56 Belegungsplätze 
zu ergänzen und die Rangfolge gemäß Beschlussvorschlag festzulegen. 

 
 
 
 
 
 
 

H. J. Dick 
Bürgermeister 

 Schultze 
Beigeordneter 

 Drohen 
Stadtoberverwaltungsrat 
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